
Stellungnahme zum Zwischenergebnis der Verhandlungen mit der Behörde 

Die Siedlung „Hamburg Bau `78“ steht seit mehr als 580 Tagen unter Objektschutz, den die Anwohne-
rinnen und Anwohner mehrheitlich nicht wollen. Letzte Woche wurde veröffentlicht, dass eine Eini-
gung mit der Kulturbehörde erzielt worden sei (Freistellung der Innenräume und Erstellung eines 
Denkmalpflegeplans für das Äußere). Als betroffener Anwohner und Vertreter der Klägergemein-
scha  bin ich angeschrieben und gefragt worden, ob wir „auch zufrieden mit dem Ergebnis der Eini-
gung sind oder ob wir weiterhin noch vorhaben, den Klageweg zu gehen?“. 

Die Klägergemeinscha  begrüßt die Einigung, aber sie ist sich auch bewusst, dass es noch sehr viele 
zu berücksich gende Aspekte zu diesem Zwischenergebnis gibt, denn die bisherige Bilanz ist ernüch-
ternd: 

Aus Sicht der Anwohnerinnen und Anwohner sind bis auf die Freistellung der Innenräume 
- fast alle ursprünglichen selbstgesteckten Ziele bisher nicht erreicht worden (s Anhänge). 

Aus Sicht der Poli k 
- gelten die Versprechungen von 1978 heute offensichtlich nicht mehr und auch die aktuellen Beteue-
rungen zur Bürgerbeteiligung sind nur Lippenbekenntnisse (s Anhänge). 

Aus Sicht des Klimaschutzes (= Menschenrechte) gilt nach wie vor: 
- Denkmalschutz geht vor Klimaschutz (= Menschenrechte) 

Aus Sicht des Artenschutzes gilt nach wie vor: 
- Denkmalschutz geht vor Artenschutz 

Aus Sicht der Finanzen gilt nach wie vor: 
- Hohe Wertverluste und Kosten- und Gebührenstrukturen 

Aus Sicht der Anwohner gilt nach wie vor: 
- Objektschutz geht vor Menschenwürde 

Aus Sicht des Denkmalschutzamtes gilt nach wie vor:: 
- Immer noch keine Sicherheit (h ps://www.denkmalverein.de/gefaehrdet/gefaehrdet/hamburg-
bau-78-deba e-um-mustersiedlung) 

 

Es steht außer Frage, dass im Sinne aller betroffenen Menschen der Klageweg weiterhin nicht nur 
beschri en werden muss, sondern auch beschri en wird - nämlich genau so, wie es einhellig auf der 
letzten Versammlung der Klägergemeinscha  am 11. April beschlossen wurde. Und wir müssen kla-
gen, um unser Ziel zu erreichen, denn die regierenden Parteien haben uns zu diesem Thema im S ch 
gelassen: 

- 42 Jahre haben die Anwohnerinnen und Anwohner in der Siedlung „Hamburg Bau `78“ in ei-
ner zukun sorien erten, familienfreundlichen und innova ven Siedlung in Freiheit und 
Selbstbes mmung gelebt. 

- Dann wurde diese friedliche Idylle in einer Nacht- und Nebel-Ak on durch das Denkmal-
schutzamt im September 2022 jäh zerstört, ohne dass die über 500 Anwohnerinnen und An-
wohner informiert, geschweige denn gefragt wurden, obwohl alle Poli kerinnen und Poli ker 
betonen, wie wich g die Bürgerbeteiligung ist. 

- Als sich dann die Anwohnerinnen und Anwohner auf einer denkwürdigen Versammlung im 
März 2023 sehr konkret und eindringlich beschwerten, kam die zynische Antwort von der Be-
hörde: "Wir könnten ja dagegen klagen!" (Frau Dr. Hansen, Denkmalschutzamt). 



- Im nächsten Schri  einer Annäherung versuchten wir erstmals im Mai 2023, der Behörde un-
ser Angebot einer Erhaltungsverordnung im Tausch zum Denkmalschutz anzubieten. 

- Aber auch dieses Angebot wurde im August 2023 kategorisch zurückgewiesen und so haben 
wir anschließend die Empfehlung der Behörde und der lokalpoli schen Parteien-
Vertreterinnen und -vertreter (z.B. Fr. Mar n, Fr. Quast, Fr. Martens, Fr. Rösch, Hr. Wellner, Hr. 
Stoberock, Hr. Kienscherf u.a.) angenommen und den ersten Prozessschri  eines Klageweges 
vor das Verwaltungsgericht im Oktober 2023 in die Tat umgesetzt und vorbereitet. 

- Diese Vorbereitungen führten im Januar und Februar 2024 zu konkreten Maßnahmen, die wir 
jetzt im April gemeinsam auf einer Mitgliederversammlung analysiert und beschlossen ha-
ben, denn 

- unser Ziel ist es, wieder wie in den ersten 42 Jahren in Frieden und Freiheit, in Menschen-
würde und mit Berücksich gung unserer Menschenrechte (Klimaschutz) selbstbes mmt und 
ohne finanzielle Verluste in unserer Siedlung leben zu können, denn wir leb(t)en hier gerne. 

 

Die Klägergemeinscha  ist erfreut über das Zwischenergebnis, aber nach über 580 Tagen Denkmal-
Diktatur auch sehr en äuscht, über die nach wie vor vielen nega ven Auswirkungen des Denkmal-
Objektschutzes. 

Die Einigung lässt natürlich alle Anwohnerinnen und Anwohner auf einen posi ven Verlauf der weite-
ren Verhandlungen hoffen. Einige Aussagen lassen aber auch unterschiedliche Interpreta onen zu, da 
ist noch Nachbesserung nö g, denn schöne Worthülsen allein reichen nicht: 

Kriterien sind gefordert, die eindeu g, rechtssicher, transparent und nachvollziehbar sind! 

 

Harald Vogt / Hamburg, den 18.04.2024 

 

Anhänge: 

Alle Hinweise und Quellenangaben im Internet auf der Website unter Menü-Punkt „FAQs“: 
www.hhbau78.de 

Einige Videos zu diesem Thema auf Youtube: 
h ps://youtube.com/playlist?list=PLjW6IxmApMuuxwZ2kofm_gIivXbUAeblA 

Einige Reels und Stories auf Instagram: 
h ps://www.instagram.com/hhbau78.de/ 

 

 

Im Mai 2023 wurden zum Auftakt für Verhandlungsrunden mit der Behörde die ursprünglichen 
Ziele und Angebote der Anwohnerinnen und Anwohner formuliert:  
• Bewahrung des Konzepts der „Hamburg Bau ´78“: 
   zukunftsorientiert, familienfreundlich und innovativ.  
• Schutz und Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart der „Hamburg Bau ´78“ auf der Basis 
   einer Erhaltungsverordnung gemäß §172 BauGB anstelle der umfassenden Unterschutzstellung 
   nach dem Denkmalschutzgesetz. 
• Erarbeitung von klaren, rechtsverbindlichen und auf das Wesentliche beschränkte Rahmenbe- 
   dingungen anstelle der vorgelegten unverbindlichen und “schwammigen” Leitlinien. 
• Abschluss der Gespräche und einer rechtsverbindlichen Vereinbarung bis Oktober 2023.  



 

 

 



 

 

 

 


